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Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags

(2) Zur Bestimmung des Vorteils dienen der einkommen- oder kÃ¶rperschaftsteuerpflichtige Gewinn und der steuerbare Umsatz innerhalb eines Kalenderjahres. 
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Satzung für die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags Aufgrund der Art. 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Wertach folgende



Satzung für die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrags § 1 Beitragsschuldner, Beitragstatbestand (1) Von allen selbstständig tätigen natürlichen und den juristischen Personen, denen durch den Fremdenverkehr im Gemeindegebiet Vorteile erwachsen, wird ein Fremdenverkehrsbeitrag erhoben. (2) Von dem Beitrag sind der Bund und die Länder befreit.



§ 2 Beitragsmaßstab (1) Durch den Beitrag wird der Vorteil, der dem Beitragsschuldner innerhalb eines Kalenderjahres durch den Fremdenverkehr mittelbar oder unmittelbar erwächst, abgegolten. (2) Zur Bestimmung des Vorteils dienen der einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtige Gewinn und der steuerbare Umsatz innerhalb eines Kalenderjahres. Die Beitragsschuld wird gemäß § 3 Abs. 1 auf der Grundlage des Gewinns bestimmt, wenn sich nicht gemäß § 3 Abs. 2 auf der Grundlage des steuerbaren Umsatzes ein höherer Betrag ergibt.



§ 3 Beitragsermittlung (1) Der Beitrag nach dem Gewinn errechnet sich, indem der Gewinn mit dem Vorteilssatz (Absatz 3) und mit dem Beitragssatz (Absatz 4) multipliziert wird. (2) Der Beitrag nach dem steuerbaren Umsatz errechnet sich, indem der steuerbare Umsatz mit dem Vorteilssatz (Absatz 3) und mit dem Mindestbeitragssatz (Absatz 5) multipliziert wird. (3) Der Vorteilssatz bezeichnet den auf dem Fremdenverkehr beruhenden Teil des einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtigen Gewinns (Absatz 1) oder des steuerbaren Umsatzes (Absatz 2). Er wird durch Schätzung für jeden Fall gesondert ermittelt. Dabei sind insbesondere Art und Umfang der selbstständigen Tätigkeit, die Lage und Größe der Geschäfts- und Beherbergungsräume, die Betriebsweise und die Zusammensetzung des Kundenkreises von Bedeutung. (4) Der Beitragssatz beträgt 5 v. H.. (5) Der Mindestbeitragssatz beträgt bei einem – durch Schätzung zu ermittelnden – branchendurchschnittlichen Anteil des Gewinns am Umsatz von



über über über über



0– 5 v. H. 5–10 v. H. 10–15 v. H. 15–20 v. H. 20 v. H.



0,062 v.H. 0,187 v.H. 0,312 v.H. 0,437 v.H. 0,625 v.H.



§ 4 Entstehen, Veranlagung (1) Die Beitragsschuld entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, auf das sie sich bezieht. (2) Die Beitragsschuld wird nach Ablauf des Kalenderjahres veranlagt. Der Beitragsschuldner hat hierzu auf Aufforderung eine Erklärung nach Formblatt abzugeben.



§ 5 Vorauszahlung (1) Der Beitragsschuldner hat am 15. August jeden Jahres eine Vorauszahlung zu entrichten. Wer die zur Beitragsschuld führende selbstständige Tätigkeit erstmals nach dem letzten für die Vorauszahlung festgesetzten Termin aufnimmt, hat die Vorauszahlung einen Monat nach Zustellung des in Höhe der Vorauszahlung festsetzenden Bescheids zu entrichten.



(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich nach der Höhe der Schuld, die sich bei der letzten Veranlagung ergeben hat. Die Vorauszahlung kann der Schuld angepasst werden, die sich für den laufenden Veranlagungszeitraum voraussichtlich ergeben wird. (3) Die Vorauszahlungen von Beitragsschuldnern, die Wohnungen, Zimmer oder sonstige Räume oder Grundstücke oder Grundstücksteile für Gäste gegen Entgelt zur Verfügung stellen, können abweichend von den Absätzen 1 und 2 zusammen mit der ordnungsmäßigen Abführung der Kurbeiträge verlangt werden und betragen für jede Übernachtung von Personen, die das 6. Lebensjahr vollendet haben, 0,20 €. Ist anzunehmen, dass die hierbei voraussichtlich zu entrichtenden Zahlungen die sonst nach Absatz 2 sich ergebende Höhe der Vorauszahlung nicht erreichen werden, so können darüber hinaus Vorauszahlungen bis zu dieser Höhe in entsprechender Anwendung der Abs. 1 und 2 verlangt werden.



§ 6 Beitragsbescheid, Fälligkeit 1) Die Beitragsschuld ist durch schriftlichen Bescheid festzusetzen und einen Monat nach Zustellung des Bescheides fällig. (2) Aus dem Bescheid müssen die Veranlagungsmerkmale hervorgehen. Übt ein Beitragsschuldner mehrere verschiedenartige selbstständige Tätigkeiten aus, so ist der Beitrag für jede Tätigkeit gesondert zu berechnen. (3) Beitragsschuldner, die nur Vorauszahlungen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 entrichten, veranlagen mit der Summe dieser Vorauszahlungen ihre endgültige Beitragsschuld. Das gilt nicht, wenn a) die Gemeinde den Beitragsschuldner schriftlich zur Abgabe einer Erklärung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 auffordert oder b) der Beitragsschuldner schriftlich einen Bescheid nach Absatz 1 beantragt. Für die Aufforderung und den Antrag gilt eine Ausschlussfrist von einem Jahr, gerechnet ab Entstehen der Beitragsschuld (§ 4 Abs. 1).



§ 7 Abschlusszahlung (1) Auf die Beitragsschuld werden die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen angerechnet. (2) Waren die Vorauszahlungen höher als die im Bescheid festgesetzte Beitragsschuld, so wird dem Beitragsschuldner der Unterschiedsbetrag unverzüglich nach Zustellung des Bescheides gut gebracht.



§ 8 In-Kraft-Treten (1) Diese Satzung trat am 1. Januar 1979 in Kraft und enthält alle Satzungsänderungen, letztmals zum 01.12.2013.



Wertach, den 14.11.2013 Markt Wertach Jehle Erster Bürgermeister



























Empfehlen Sie Dokumente
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Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags 

Aufgrund des Art. 6 des Kommunalabgabengesetzes erlÃ¤sst der Markt Oberstdorf folgende. Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags. Â§ 1.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung 

15â€“20 v. H. 0,437 v.H. Ã¼ber 20 v. H. 0,625 v.H.. Â§ 4 Entstehen, Veranlagung ... hat am 15. August jeden Jahres eine Vorauszahlung zu entrichten. Wer die zur.
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Satzung vom fÃ¼r die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages ... 

(2) Von dem Beitrag sind der Bund (einschlieÃŸlich der Deutschen Bundespost und der. Deutschen Bundesbahn) und die LÃ¤nder befreit. Â§ 2. BeitragsmaÃŸstab.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von Hundesteuer 

beschlossen: Â§ 1. Steuergegenstand. (1) Die Stadt Isny im AllgÃ¤u erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung. (2) Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden ...
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Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ... - Wertach 

851) vom Finanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.1964 ... (1) Der Inhaber einer Zweitwohnung ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Zur.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer 

12.11.2018 - Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 und Art. 24 Abs. 3. der Bayerischen .... tritt die Satzung Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer vom 29.11.2007 auÃŸer.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung der Hundesteuer Satzung Hundesteuer 

Hunden, die fÃ¼r Blinde, Taube, SchwerhÃ¶rige oder vÃ¶llig Hilflose unentbehrlich sind,. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind,. Hunden, die ...
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Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Kurbeitrages im Markt Oberstdorf vom ... 

29.06.2017 - das Gebiet der Gemeindeteile AnatSWald, Birgsau, Christlessee, Dienersberg,. Dietersberg, Ebene, EinÃ¶dsbach, Faistenoy, Freibergsee, ...
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Page 1 Satzung fÃ¼r die Erhebung eines Kurbeitrages im Markt ... 

29.06.2017 - Aufgrund des Art. 7 des Kommunalabgabengesetzes erlÃ¤sst der Markt ... An- und Abreisetag werden Zusammen als ein Tag berechnet.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren im Marktwesen 

02.11.1998 - 4(1,2,3,6,7,8,9). 5(1,2,3,4). 6. 7. 01.01.2002. 13.10.2001. 25.04.2002. Rechtsgrundlagen. Gemeindeordnung. Kommunalabgabengesetz. Â§ 4.
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung einer ... 

29.10.2004 - Als Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die nicht ... In Â§ 4 wird folgender Absatz 4 neu eingefÃ¼gt:.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von Verwaltungskosten fÃ¼r ... 

fÃ¼nfundzwanzigtausend Euro. Â§3. Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. (Gleichzeitig tritt die Satzung vom. 11.02.1975 auÃŸer Kraft.) Iphofen, 08.12.2011.
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung der Hundesteuer ... 

SteuerermÃ¤ÃŸigung nur ein, wenn sie die BrauchbarkeitsprÃ¼fung nach Â§ 21 der. Verordnung zur AusfÃ¼hrung des Bayer. Jagdgesetzes vom 1. MÃ¤rz 1983 (GVBI.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von ErschlieÃŸungsbeitrÃ¤gen 

05.10.2009 - Aufgrund der Â§Â§ 2, 26 Abs. 1 S. 3, 34, 38 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Â§ 31 Abs. 2 und Â§ 38 Abs. 4 des Kom- munalabgabengesetzes (KAG) in .... Die Gemeinde trÃ¤gt 5 v. H. der beitragsfÃ¤higen ErschlieÃŸungskosten. Â§ 6. Erschlossene ...
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Satzung zur Erhebung von KostenerstattungsbetrÃ¤gen 

RÃ¼ckbau/Anstau von EntwÃ¤sserungsgrÃ¤ben, VerschlieÃŸen von Drainagen. - Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr. 5. MaÃŸnahmen zur Extensivierung.
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Stadt Iphofen Satzung fÃ¼r die Erhebung der Hundesteuer Inkrafttreten ... 

5. Hunden, die aus GrÃ¼nden des Tierschutzes vorÃ¼bergehend in Tierasylen oder .... tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Iphofen, 19. Juni 2006.
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Satzung fÃ¼r die Erhebung des Kurbeitrages ab 01.01.2017 

01.01.2017 - Zahl der Personen zu melden, die ihre Kuranstalt besucht haben und kurbeitragspflichtig waren, aber nicht im Markt Wertach Ã¼bernachtet ...
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Satzung des Marktes Oberstdorf Ã¼ber die Erhebung 

18.06.2018 - dstÃ¼cks oder der Wohnung oder des Hausverwalters nach Sg 20 ff. des. Wohnungseigentumsgesetzes â€“ ergeben sich aus Â§ 93 der ...
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Satzung fÃ¼r die Erhebung einer Kommunalabgabe zur AbwÃ¤lzung ... 

Die Abgabe wird nach der Zahl der Einwohner auf dem GrundstÃ¼ck berechnet. MaÃŸ- gebend fÃ¼r die Zahl der Einwohner ist der 30. Juni des Kalenderjahres, fÃ¼r ...
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Satzung fÃ¼r die Erhebung des Kurbeitrages ab 01.01.2017 

01.01.2017 - b) fÃ¼r Kinder vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr: 0,75 â‚¬ c) fÃ¼r SchÃ¼lerinen und SchÃ¼ler wÃ¤hrend einer schulischen ...
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Stadt Iphofen Satzung fÃ¼r die Erhebung der 

Steuerfrei ist das Halten von. 1. Hunden ausschlieÃŸlich zur ErfÃ¼llung Ã¶ffentlicher Aufgaben,. 2. Hunden des. Deutschen. Roten. Kreuzes, des.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren im Bestattungswesen 

13.11.1991 - 1996 S. 29) und der $$ 2,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes fÃ¼r Baden- ... 30 v. H. 50 v. H. 2. fÃ¼r die Beisetzung von Urnen. 260,00 Euro.
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Satzung Ã¼ber die Erhebung von VerwaltungsgebÃ¼hren 

(3) VerwaltungsgebÃ¼hren werden nicht erhoben fÃ¼r Verfahren, die von der Stadt Isny ganz oder .... Gruppenauskunft (Â§ 32 Abs. 3, Â§ 34 Abs. 1, 2 und 3 MG).
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Satzung des Marktes Oberstdorf über die Erhebung einer ... 

(3) Wurde eine Jahresrohmiete vom Finanzamt nicht festgestellt. (Absatz 2), so wird ein ... (3) Die Steuererklärung ist vom Steuerschuldner eigenhändig zu.
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